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A m 9. Juli 2002 hat die
Verkehrsgewerkschaft
GDBA gemeinsam mit
der Transnet die Tarif-
verhandlungen mit

dem Arbeitgeberverband Mobi-
litäts- und Verkehrsdienstleister
(Agv MoVe) über eine neue
Tarifstruktur für den Bahnkon-
zern abgeschlossen. 
Nach einer Vielzahl von Tarif-
verhandlungen und Sondierun-
gen konnten sich die Beteilig-
ten, vorbehaltlich der Zustim-
mung des Bundeshauptvorstan-
des der Verkehrsgewerkschaft
GDBA, auf ein neues Tarifwerk
verständigen. Der Verkehrsge-
werkschaft GDBA ist es dabei
gelungen, wesentliche Forde-
rungen zur langfristigen Siche-
rung und Anpassung der Besitz-
stände für in die DB AG über-
geleitete Arbeitnehmer bzw.
bereits auf der Grundlage des 
§ 613a BGB in andere Gesell-
schaften übergegangene Be-
schäftigte durchzusetzen. 
Die neuen Tarifverträge entspre-
chen der Struktur des Arbeitge-
berverbandes und ermöglichen
zukünftige Erweiterungen für
branchenorientierte und wett-
bewerbsfähige Tarifregelungen
in einzelnen Gesellschaften des
Konzerns durch den Abschluss
von Ergänzungstarifverträgen.
Aus Sicht der Bahn bestehende
Wettbewerbsnachteile können
und dürfen auch zukünftig nicht
zulasten der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ausge-
glichen werden.

Besitzstände werden 
sozialverträglich angepasst
Die Absicht der Arbeitgebersei-
te, bestehende Besitzstände
rigoros zu kürzen bzw. sehr
schnell abzuschmelzen, um
dadurch Wettbewerbsnachteile
auszugleichen, konnte die Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA durch
klare Regelungen verhindern.
Im Tarifvertrag zur Sicherung
und Anpassung von Entgeltdif-
ferenzen (KonzernZÜTV) und
im Tarifvertrag zur Einführung
des Tarifvertrages zur Sicherung
und Anpassung von Entgeltdif-
ferenzen (EinfTV Konzern-
ZÜTV) konnten für alle Empfän-
ger von PZÜ, PZÜ-K, AZ, AZ-Z,
AZ-K oder diesen vergleichba-
ren Zulagen die Ansprüche ein-
deutig geregelt werden. 
Durch die Regelungen wird eine
– immer wieder von der Ver-

kehrsgewerkschaft GDBA gefor-
derte – sozialverträgliche An-
passung dieser Zulagen bei
zukünftigen Entgelterhöhungen
bzw. tariflichen Veränderungen
garantiert. Das gilt auch für die
mit der Einführung neuer tarifli-
cher Entgeltstrukturen durch
den Abschluss branchen- und
wettbewerbsorientierter Ergän-
zungstarifverträge in verschie-
denen Unternehmen des Bahn-
konzerns ggf. eintretenden
Änderungen des Entgelts.
Nach den Bestimmungen des
neuen KonzernZÜTV erhalten
alle Arbeitnehmer die nach den
derzeit geltenden Tarifregelun-
gen Anspruch auf die Zahlung
einer PZÜ, PZÜ-K, AZ, AZ-Z,
AZ-K oder einer dieser ver-
gleichbaren Zulage haben,
zukünftig eine Zulage ZÜ bzw.
eine Zulage ZÜ-K.
Für die ZÜ und die ZÜ-K gelten
die folgenden wesentlichen
Regelungen:
● Sicherung der ZÜ ab 1. No-

vember 2002 bis zu einem
Betrag von 450 Euro monat-
lich. Darüber hinaus gehen-
de Beträge werden mit dem
30fachen Betrag abgegolten.
Für Arbeitnehmer, die am 31.
Oktober 2002 das 55.
Lebensjahr vollendet haben,
findet die Begrenzung auf
450 Euro keine Anwendung.

● Die ZÜ und ZÜ-K werden
auch zukünftig 13 mal im Jahr
gezahlt.

● Kommt es bei branchenübli-
chen Tarifregelungen bzw. in
der Folge von Betriebsüber-
gängen gemäß § 613a BGB
zu Entgeltminderungen, wird
die ZÜ angepasst und dabei
zusätzlich ein Mindestbetrag
von monatlich bis zu 300
Euro gesichert. Über 300
Euro hinaus gehende Beträge
werden mit dem 30fachen
Betrag abgegolten. Für
Arbeitnehmer, die zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens
der Maßnahme das 55.
Lebensjahr vollendet haben,
gilt die Begrenzung auf 300
Euro nicht.

● Für bereits nach § 613a BGB
in andere Gesellschaften des
Konzerns übergeleitete
Arbeitnehmer bzw. in der
neuen Tarifstruktur AHS
befindliche Beschäftigte, die
bereits eine Sicherungszu-
lage erhalten, wird ab 1.
November 2002 ein Betrag
von monatlich 700 Euro als
ZÜ gesichert. Darüber hin-
aus gehende Beträge werden
mit dem 30fachen Betrag
abgegolten. 

● Für Arbeitnehmer, die am 31.
Oktober 2002 das 55.
Lebensjahr vollendet haben,
findet die Begrenzung auf
700 Euro keine Anwendung.

● Ab 1. August 2002 bleibt die
ZÜ-K für Anspruchsberech-
tigte bis zur Vollendung des
18. Lebensjahr des Kindes
gesichert. Die Altersgrenze
gilt nicht für Arbeitnehmer
mit schwerstbehinderten
Kindern.

● Für Arbeitnehmer mit einem
Jahrestabellenentgelt
(12faches Monatstabellen-
entgelt) von bis zu 20 000
Euro wird die ZÜ-K bei beste-
henden Kindergeldanspruch
auch über das 18. Lebensjahr
weiter gezahlt. Für jedes wei-
tere Kind erhöht sich diese
Einkommensgrenze um
jeweils 2 000 Euro. Damit
wird die besondere soziale
Situation dieser Arbeitneh-
mer berücksichtigt.

● Bei zukünftigen Entgelter-
höhungen bzw. Höhergrup-
pierungen wird die Zulage
ZÜ ab 1. August 2002 wie
folgt angepasst: bei Arbeit-
nehmern mit einem Jahresta-
bellenentgelt (12faches
Monatstabellenentgelt) bis
zu 20 000,00 Euro um 30 v.H.
und bei Arbeitnehmern mit
einem Jahrestabellenentgelt
(12faches Monatstabellen-
entgelt) bis zu 30 000,00 Euro
um 50 v.H. sowie bei Arbeit-
nehmern mit einem höheren
Jahrestabellenentgelt
(12faches Monatstabellen-
entgelt) um 75 v.H.

Dieser Tarifvertrag hat eine Min-
destlaufzeit bis zum 31. Dezem-
ber 2008.

Arbeitgeberverband 
Mobilitäts- und 
Verkehrsdienstleister 
Im Zuge der Gründung des
Arbeitgeberverbandes Agv
MoVe haben wir uns mit der
Arbeitgeberseite darauf verstän-
digt, das Tarifwerk des Bahn-
konzerns umzugestalten und
damit zukünftig auch über den
bisherigen Geltungsbereich an-
wendbar zu machen.
Ziel der Verkehrsgewerkschaft
GDBA ist es dabei, die Tarifnor-
men für sich im Wettbewerb
befindliche Verkehrsunterneh-
men anzugleichen und damit
Lohndumping zu verhindern.
Auf der Grundlage der beste-
henden Tarifregelungen wurden
folgende Tarifverträge neu ver-
einbart bzw. geändert:
● Manteltarifvertrag für die

Arbeitnehmer von Schienen-
verkehrs- und Schieneninfra-
strukturunternehmen (MTV
Schiene)

● Rahmentarifvertrag für die
Arbeitnehmer verschiedener
Unternehmen des DB Kon-
zerns (KonzernRTV)

● Entgelttarifvertrag für die
Arbeitnehmer verschiedener
Unternehmen des DB Kon-
zerns (KonzernETV)

● Zulagentarifvertrag für die
Arbeitnehmer der DB AG 

● 49. ÄnderungsTV.
In weiteren Tarifverträgen (z. B.
VerweisungsTV, KonzernRa-
tioTV u. a.) ergeben sich inhalt-
liche oder redaktionelle Verän-
derungen. Durch die Umgestal-
tung der Tarifregelungen kommt
es jedoch zu keinen materiellen
Veränderungen. Die neuen Ta-
rifverträge treten zum 1. August
2002 in Kraft.
Der Bundeshauptvorstand der
Verkehrsgewerkschaft GDBA
wird in einer Sondersitzung am
1. August 2002 über das gesam-
te Tarifpaket entscheiden.

Neue Tarifstruktur für den
DB Konzern vereinbart


